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die Realisierung eines Verfahrens durch eine
Personlichkeit bezeichnen. Anders ausgedriicki:
Produkt aus Verfahren und Persénlichkeit erge-
ben die personliche Methode. Sie ist gebunden
durch die allgemeine Zielrichtung, frei dagegen
in der Auswahl der in dieser Richtung verlaufen-
den Wege. Auch die Ganzheitsmethode zeigt
eine solche Richtung an, innerhalb derer es eine

Badeunfall — fahrldssige Totung?

Am 30. August 1943, einem sonnenreichen Tage,
hatte die Lehrerin, Frl. Mathilde Frei in Bazenheid,
stat des Turnens eine Badestunde an der Thur an-
geordnet und dazu auch die Madchen der 5. und
6. Klasse bestellt, Als die letztem verspatet, erst
um 4 Uhr anriickten, gestattete ihnen die Lehre-
rin nur noch ein kurzes Fussbad an einer sicheren
Stelle. Zirka 6 Madchen gehorchten nicht, zogen
sich aus und begaben sich in Kettenbildung in die
Thur. Die Lehrerin wamte sie mit Zurufen und Pfei-
fensignalen wegen einer dort sich befindlichen, ge-
fahrlichen Stelle. Einen Augenblick spater verloren
zwei Madchen plotzlich den Halt unter den Fiis-
sen. Ein des Schwimmens kundiges Madchen
brachte eine mit den Wellen kidmpfende Mitschii-
lerin ans Ufer, wéhrend die 6.-Klasslerin Alice
Schnyder in einer 4—5 m tiefen Flufsenke er-
trank. — So lautete der Tatbestand.

Der Fall wurde viel besprochen, einige Zeit
spater durch das Bezirksamt Alttoggenburg als
Offizialdelikt anhangig gemacht und An-
klage gegen die Lehrerin wegenfahrldssiger
Totung erhoben.

Samstag, den 9. Sept. 1944, fand morgens ein
Augenschein durch das Bezirksgericht an Ort und
Stelle staft, hieran schlossen sich die Verhandlun-
gen. Kollege Walter Koller, Bazenheid, der als
guter Schwimmer und Taucher die verungliickte
Schiilerin ihrem Wassergrabe enthoben hatte, wur-
de eingangs als Zeuge einvernommen. Der Vater
der verunfallten Schiilerin deponierte, dass er
nicht Anklager sei, dass er der Auffassung sei, die
Lehrerin habe ihre Pflicht getan und solle nicht
bestraft werden.

Nach Verlesung der Anklage erhielt Hr. Dr. Bar-
locher, ein ehemaliger Schiiler der Beklagten, das
Wort zur Verteidigung. Er vermochte ein iiber-
zeugendes und glaubwiirdiges Bild des Vorganges
zu geben, nach welchem eine Schuld der Lehre-
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Menge Wege gibt, die zum in der genannten
Richtung liegenden Ziel fihren. Ja, ich darf be-
haupten, dass kein anderes Verfahren so sehr
der Persénlichkeit Entfaltungsmoglichkeiten bie-
tet und damit Freiheit gewahren kann, als das
der Ganzheit. Das kann natiirlich nur ermessen,
wer beide Wege schon wiederholt gegangen
ist. , A, Kern.

rin wegen fahrlassiger Tétung gar nicht in Be-
tracht komme. Eine Rundfrage bei andern Bezirks-
amfern des Kantons habe ergeben, dass wohl
schon da und dort dhnliche Fille passiert seien,
aber es sei entweder nicht geklagt, oder sie seien
nach erfolgtem Untersuche ohne gerichtliche Ver-
handlungen ad acta gelegt worden. Die Haftpflicht
der Lehrerschaft kénne doch auch nicht libertrie-
ben werden. :

In seinem Pladoyer skizzierte der Verteidiger
auch die Verantworlung der Schulgemeinde. Da-
mals, am Schlusse der Badesaison, fehlten am
Badeplatz jegliche Rettungsgerdte. Diesen Som-
mer sind die Schulen mit solchen ausgeriistet wor-
den. Da am Ungliicksabend niemand an eine An-
klage dachte, wurde auch die Obduktion der Lei-
che unterlassen. Denn schliesslich war auch die
Todesursache nicht einwandfrei festgestellt. Die
Maédchen hatten vor dem Bade noch Pflaumen
gegessen. —

Nach 2% stiindiger Beratung sprach das Bezirks-
gericht die Lehrerin frei. Gerichts- und Unter-
suchungskosfen werden dem Staate i{iberbunden.

Das ,,Toggenburger Volksblatt" in Bazenheid
schreibt dazu:

.Dieses Urteil hat in weitesten Kreisen des Dorfes
grosse Genugtuung ausgeldst. Wenn eine Lehre-
rin 30 Jahre lang in einer Orischaft mit Liebe, religié-
ser Ueberzeugung, Freude, Opfergeist und Zeitaufge-
schlossenheit dem Lehrerberufe obliegt, bis zu 60 Kin-
der in den ersten beiden Klassen unterrichtet und an-
leitet, und wenn man die Anhénglichkeit dieser Kinder
zu ihrer Lehrerin sieht, nimmt man Anfeil an der Erl5-
sung der seelischen Belastung, die ein solcher Prozess-
fall mit dem Delikt der [fahrlassigen Télung' bringen
muss.”’

Aber auch die Lehrerschaft der. Umgebung, ja
des ganzen Kantons, auf der ebenfalls der Druck
lastete, atmet auf. Nach kant. Vorschriften darf die



Turnsfunde auch als Badestunde durchgefiihrt wer-
den. Niemand wird behaupten wollen, dass Baden
und Schwimmen im Sommer, wie Schlitteln und
Skifahren im Winter nicht zu einer harmonischen

korperlichen Ausbildung gehdren. Wie leicht kann
dabei ein Unfall eintreten und wie im geschilder-
ten Falle die Lehrperson verantwortlich gemacht
Sch.

werden?

Religionsunterricht

Katechese iiber die Kinderfaufe fiir die Oberstufe

Vorbemerkung. In verschiedenen Ge-
genden haben neuere Sekten Beunruhigung ge-
schaffen, indem sie behaupten, die Kindertaufe
sei ungiiltig. Daher wurde der Wunsch gedus-
sert, es mdge eine Katechese Uber die Kinder-
taufe verdffentlicht werden.

* * *

. Einstimmung: lhr alle wurdet als
kleine Kinder getauft. Dariiber seid ihr froh und
glicklich. Darum habt ihr auch am Weissen
Sonntag gerne und mit freiestem Willen eure
Taufgeliibde erneuert, — Nun kommen neue
Sekten und sagen, man diirfe nur solche Men-
schen taufen, die bereits zum Vemunftgebrauch
gelangt seien und wissen, was mit ihnen ge-
schehe, und was sie auf sich nehmen.

ll. Zielangabe: Wir wollen nun unfer-
suchen, ob die Kindertaufe gliltig und erlaubt
sei, und ob ihr damals auch giiltig gefauft wur-

- det.

. Darbietung: Unser Brauch und
unser Glaube Uber die Kindertaufe.

1. Bei uns werden fast nur Kinder getfauft,
hochst selten Erwachsene. Ihr selber seid viel-
leicht schon dabei gewesen, wenn eines eurer
jingern Geschwister die hl. Taufe erhielt; ja
vielleicht war eines von euch schon einmal Pate
oder Patin. Wenn ein kleines Kind auf die Welt
kommt, dann sind die Eltern sehr bekiimmert,
dass es recht bald getauft werde, damit das
Kindlein nicht etwa ohne die hl. Taufe sterben
misste, wenn es ihm schlimm ergehen solle.
Und wenn das getaufte Kindlein heimgebracht

wird, dann hat die Mutler ganz besonders
grosse Freude und nimmt es begliickt in ihre
Arme,

2. Wenn einmal ein Kind stirbt, das noch
nicht zum Vernunfigebrauch gelangt war, und
begraben wird, dann ist das Begribnis ganz
anders als bei Erwachsenen. Der Priester tragt
keine schwarzen Gewinder, sondem weisse;
man halt fir das Kind auch kein Seelamt, und
in der Kirche wird kein Begrabnisgottesdienst
gefeiert. Alle, Elfern und Priester wissen, dass
ein solches Kind sofort in den Himmel kommt,
weil es die Erbsinde nicht mehr hat, — sie
wurde ihm ja durch die Taufe weggenommen
— und selber hat es auch noch keine Siinde
begangen. Wenn auch der Schmerz der Eltern
und Geschwister iiber den Verlust eines solchen
Kindes sehr gross ist, so trésten sich doch alle,
dass dieses Kind nun bei Jesus und den Engeln
im Himmel ist. Und man denkt an ein solches
Kind immer mit besonderer Freude und Be-
gliickung.

IV.Beweis, dass die Kirche recht handelt
und dass dieser Glaube richtig ist.

1. In der HI. Schrift steht nichts von der Kin-
derfaufe geschrieben; also steht auch nichts da-
gegen darin. Der géttliche Heiland und die
Apostel haben sie also nicht verboten.

2. Der gottliche Heiland aber sprach: , Lasset
die Kleinen zu mir kommen und wehret es
ihnen nicht, denn fiir solche ist das Himmel-
reich.” (Matth. 19, 14; Kath. Schulbibel, Nr. 58,
Seite 200 f.) Der Heiland schliesst also die Kin-

355



	Badeunfall : fahrlässige Tötung?

